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Auskunft: Frau Terhörst
Gebäude; II, Schützenwall 18

Zimmer-Nr.: 214
Telefon: 02541 / 18 - 5022

Zentrale: 02541/18-0
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Internet: http://www.kreis-coesfeld.de

Datum: 16.11.2020

Nachrichtlich:
Kreis Borken 
Der Landrat 
Jobcenter 
46322 Borken

Stadt Münster
Der Oberbürgermeister
Jobcenter
48127 Münster

Kreis Recklinghausen 
Der Landrat 
Jobcenter
45655 Recklinghausen

Kreis Steinfurt
Der Landrat
Jobcenter

Kreis Warendorf
Der Landrat
Jobcenter

48563 Steinfurt48207 Warendorf

Dezernent 2
14 Rechnungsprüfung
Abteilungen 53, 50, 51

Mitteilung des Kreises Coesfeld als Träger der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Rundschreiben Nr. 06/2020 
(passive Leistungen)

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
hier: Erstausstattung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten sowie bei Schwangerschaft 

und Geburt gemäß § 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und 2 SGB II
Meine Rundschreiben Nr. 25/2011 und 19/2019 (passive Leistungen)

Konten der Kreiskasse Coesfeld

•Sparkasse Westmünslerland IBAN DE54 4015 4530 0059 001 3 70
VR-Bank Westmünslerland eG IBAN DE68 4286 1387 5114 9606 00

Sie erreichen uns ...

Mo - Do 8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Fr 8.30-12.00 Uhr
und nach Terminobsprache

Mi i ii ii
MÜNSTERLAND. DAS GUTE LEBEN.
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Es wird Bezug genommen auf mein Rundschreiben Nr. 25/2011 vom 16.12.2011. Das Rund­
schreiben Nr. 19/2019 (passive Leistungen) vom 02.12.2019 hebe ich insoweit auf, als die Pau­
schalbeträge für die Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten sowie bei 
Schwangerschaft und Geburt gemäß § 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 SGB II zum 01.01.2021 neu 
festgesetzt werden.

Wie bereits in den vergangenen Jahren erfolgt die Anpassung der Pauschalen anhand der Ent­
wicklung des Verbraucherpreisindexes gegenüber dem Vorjahr. Hierbei wird der Jahresdurch­
schnitt der Preisindices (Zeitraum: November 2019 bis Oktober 2020) zugrunde gelegt. Dieser 
beträgt nunmehr 0,78 %.

Somit ergeben sich folgende Erstausstattungspauschalbeträge:

Wohnungserstausstattung:
Erstausstattung der Wohnung (Möbel und Elektrogeräte):
Erstausstattung der Wohnung (Hausrat):

1.055,30 €
376,90 €

Summe Erstausstattung wohnung: 
gerundet:

1.432,20 €
1.433,00 €

Wohnungserstausstattung für eine zusätzliche Person:
Erstausstattung der Wohnung (Möbel und Elektrogeräte):
Erstausstattung der Wohnung (Hausrat):

185,37 €
116,86 €

Summe Erstausstattung Wohnung: 
gerundet:

302,23 €
303,00 €

Erstausstattung bei Schwangerschaft:
Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft 
gerundet:

147,60 €
148,00 €

Erstausstattungen bei Geburt:
Säuglingserstausstattung
Wohnungserstausstattung bei Geburt

275,28 €
185,37 €

Summe Erstausstattungen bei Geburt 
gerundet:

460,65 €
461,00 €

Die Pauschalen finden lediglich für eine Gesamterstausstattung Anwendung. In den Fällen, in 
denen die Leistungsberechtigten nur Einzelgegenstände oder Teilausstattungen konkret benöti­
gen, ist eine Einzelfallprüfung vor Ort erforderlich.

Ich bitte um Kenntnisnahme und Beachtung.

Im Auftr;

Schenk








